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Entwurf zum Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und 
das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz geändert werden; 
arbeitslosenversicherungsrechtlicher Teil des Bundesfinanzrahmen-Begleitgesetzes; 
Begutachtung.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit bezieht sich auf den o.a., unter der 
GZ. BMASK-433.001/0006-VI/AMR/1/2012 übermittelten Entwurf und nimmt dazu 
Stellung wie folgt: 
 
Zu § 45 Abs. 3 AlVG 1977 idFdE: 
 
Nach dieser Entwurfsbestimmung soll in jenen Fällen, in denen trotz nicht mehr 
bestehender Arbeitslosenversicherungspflicht Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
eingehoben werden, eine Erstattung der Beiträge vorgesehen werden. 
 
Aus ho. Sicht wäre darauf hinzuweisen, dass im gegebenen Zusammenhang nicht nur 
§ 70a ASVG, sondern auch die analoge Regelung im § 24b B-KUVG zu zitieren wäre, 
da die gegenständliche Regelung auch für die nach dem B-KUVG versicherten 
Vertragsbediensteten gelten soll.  
 
Die Stellungnahme wurde in elektronischer Form an das Präsidium des Nationalrates 
(begutachtungsverfahren@parlament.gv.at) übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 
Dr. Ulrike Windischhofer 
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